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K. Familienrecht 

1. Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzu-

wendenden Rechts  

Amtsblatt Nr. L 343 vom 29/12/2010 S. 0010 – 0016 

[Gründe] 

(30) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und achtet die Grundsätze, die mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden, namentlich Artikel 21, wonach jede Diskriminierung insbesondere we-
gen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkma-
le, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehö-
rigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexu-
ellen Ausrichtung verboten ist. Bei der Anwendung dieser Verordnung sollten die Gerichte der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten diese Rechte und Grundsätze achten. 

2. Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf  
Familienzusammenführung 

Amtsblatt Nr. L 251 vom 03.10.2003, S. 0012 – 0018 

[Gründe] 

(5) Die Mitgliedstaaten sollten diese Richtlinie ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Meinung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung durchführen. 

3. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 

Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 

Amtsblatt Nr. L 338 vom 23.12.2003, S. 0001 – 0029, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2116/2004 
des Rates vom 2. Dezember 2004, Amtsblatt Nr. L 367 vom 14.12.2004, S. 0001 – 0002  

Kapitel V Verhältnis zu anderen Rechtsinstrumenten  

Artikel 63 Verträge mit dem Heiligen Stuhl 

(1) Diese Verordnung gilt unbeschadet des am 7. Mai 1940 in der Vatikanstadt zwischen dem Heiligen Stuhl und 
Portugal unterzeichneten Internationalen Vertrags (Konkordat). 

(2) Eine Entscheidung über die Ungültigkeit der Ehe gemäß dem in Absatz 1 genannten Vertrag wird in den 
Mitgliedstaaten unter den in Kapitel III Abschnitt 1 vorgesehenen Bedingungen anerkannt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für folgende internationalen Verträge (Konkordate) mit dem Heiligen Stuhl: 

a) Lateranvertrag vom 11. Februar 1929 zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl, geändert durch die 
am 18. Februar 1984 in Rom unterzeichnete Vereinbarung mit Zusatzprotokoll, 

b) Vereinbarung vom 3. Januar 1979 über Rechtsangelegenheiten zwischen dem Heiligen Stuhl und 
Spanien. 

c) Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und Malta über die Anerkennung der zivilrechtlichen 
Wirkungen von Ehen, die nach kanonischem Recht geschlossen wurden, sowie von diese Ehen betref-
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fenden Entscheidungen der Kirchenbehörden und -gerichte, einschließlich des Anwendungsprotokolls 
vom selben Tag, zusammen mit dem zweiten Zusatzprotokoll vom 6. Januar 1995. 

(4) Für die Anerkennung der Entscheidungen im Sinne des Absatzes 2 können in Spanien, Italien oder Malta 
dieselben Verfahren und Nachprüfungen vorgegeben werden, die auch für Entscheidungen der Kirchengerichte 
gemäß den in Absatz 3 genannten internationalen Verträgen mit dem Heiligen Stuhl gelten. 

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 

a) eine Abschrift der in den Absätzen 1 und 3 genannten Verträge, 

b) jede Kündigung oder Änderung dieser Verträge. 


